
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 29 

Nr. 12-2022 

Datum 05.09.2022 

Herausgeber: 
Der Bürgermeister der Stadt Hilden –Team Bürgermeisterbüro, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Telefon: 0 21 03/72-1152. 
Das Amtsblatt der Stadt Hilden erscheint in unregelmäßigen Abstän-
den und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 
20,00  € (Jahresabonnement) - jeweils zzgl. Zustellung - beim Bürger-
büro erhältlich sowie unter www.hilden.de einzusehen. 

  

Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2022 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Tagesordnung für die 14. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Mittwoch, 14.09.2022, 17:00 Uhr, in der Stadthalle Hilden (Fritz-Gressard-Platz 1 in 40721 
Hilden) 

  2. Berufung Hannah Hammer/ SPD in den Rat der Stadt Hilden 

  3. Berufung Jörg Brandenburg/ CDU in den Rat der Stadt Hilden 

  4. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 C (VEP Nr. 24) für einen Bereich zwischen 
Gerresheimer Straße und Heinrich-Lersch-Straße 

  5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz 
NRW 

  6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz 
NRW 
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Sitzungstermine 2022 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  23. 30. 27.  22.   14.   13. 

Hauptausschuss  09. 02./30.  18. 22.  24.   30.  

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  16.  06. 25.    07.   07. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege     05.      25.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz     19.   18.   24.  

Integrationsrat 20.   28.      27.   

Jugendhilfeausschuss   03.  12.      16.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  07.        24.   

Rechnungsprüfungsausschuss             

Schul- und Sportausschuss 20.       17.   10.  

Sozialausschuss     04.      09.  

Stadtentwicklungsausschuss 26.  09.  11.   10. 28.  12./23.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss      23.     03.  
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

 
1. Tagesordnung für die 14. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 

am Mittwoch, 14.09.2022, 17:00 Uhr, in der Stadthalle Hilden (Fritz-Gressard-Platz 1 in 40721 
Hilden) 
 
Um 17.30 Uhr wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von 30 
Minuten. 
 

Hinweise für die Öffentlichkeit 

Aktuell gilt keine verbindliche 3G-Zugangskontrolle und Maskenpflicht bei den kommunalen Gremien-

sitzungen der Stadt Hilden.  

Die Verwaltung bittet weiterhin um ein umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz vor 

COVID-19. 

Das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske wird daher dringend empfohlen. Bei Krank-

heitssymptomen werden Sie gebeten, den Sitzungen fernzubleiben. 

 

Öffentlicher Teil 

Eröffnung der (öffentlichen) Sitzung 

Änderungen zur Tagesordnung   

Einwohnerfragestunde 

 

 1   Einführung und Verpflichtung eines neuen  
Ratsmitgliedes 

WP 20-25 SV 01/085 

   
 2   Befangenheitserklärungen  
   
 3   CO-Pipeline der Firma Covestro, vormals  

Bayer-Material Science - Sachstandsbericht 
 

   
 4   Ukraine: Flüchtlingssituation in Hilden  
   

 

  

http://www.hilden.de/buergerinfo
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Nicht öffentlicher Teil 

 5   Befangenheitserklärungen  

   

 6   Bestellung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr  
Hilden 
 

WP 20-25 SV 10/034 

Öffentlicher Teil 

 7   Anregungen und Beschwerden  
   
 7.1   Anregung nach § 24 GO NRW: Ergänzung der Beschluss-

kontrollen für den Rat und seine Ausschüsse um weitere 
Sachstandsberichte 

WP 20-25 SV 01/086/1 

   
 8   Allgemeine Ratsangelegenheiten  
   
 8.1   Um- und Nachbesetzungen in Ausschüssen und Gremien WP 20-25 SV 01/084 
   
 9   Angelegenheiten des Stadtentwicklungsausschusses  
   
 9.1   Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet 

Hilden; hier: Wendehammer des Heideweges 
WP 20-25 SV 61/079 

   
 9.2   Zusätzliche Grundstückszufahrten für die Nutzung von Wall-

boxen 
WP 20-25 SV 66/031/1 

   
 9.3   Stellplatzsatzung für Hilden: 

1. Bericht über das Beteiligungsverfahren 
2. Beschluss der Satzung 

WP 20-25 SV 61/082 

   
 10   Haushalts- und Gebührenangelegenheiten  
   
 10.1   Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Gebäudeunter-

haltung an städtischen Objekten 
WP 20-25 SV 26/025 

   
 10.2   Überplanmäßiger Mittelbedarf im Produkt 010605 - Fuhrpark-

management 
WP 20-25 SV 68/022 

   
 10.3   Entwurf der Haushaltssatzung 2023 WP 20-25 SV 20/092 
   
 10.4   Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung Stichtag 30.06.2022 WP 20-25 SV 20/089 
   
 10.5   Statusbericht Investitionsmanagement Stichtag 30.06.2022 WP 20-25 SV 20/090 
   
 10.6   Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses 2021 WP 20-25 SV 20/091 
   
 10.7   Bericht über die finanziellen Auswirkungen aus der Aufnahme 

und Unterbringung der Schutzsuchenden anlässlich des Krie-
ges in der Ukraine 

WP 20-25 SV 20/093 

   
 11   Familienentlastungspaket II WP 20-25 SV 51/149/1 
   
 12   Bevölkerungsprognosen für die Stadt Hilden - Öffentlich-

rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann 
WP 20-25 SV 51/153 

   
 13   Anträge  
   
 13.1   Antrag der FDP vom 08. Februar 2022: „Wiederherstellung 

zweier öffentlicher Parkflächen auf der Bogenstraße“ 
WP 20-25 SV 66/040 
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 13.2   Antrag der FDP-Fraktion vom 19.05.2022: 

Einrichtung von Hundeservice-Stationen 
 

WP 20-25 SV 68/021/1 

 13.3   Antrag der Fraktion Bündnis´90/DIE GRÜNEN vom 
07.06.2022: 
Klimaneutralität bis 2035 

WP 20-25 SV IV/018/1 

   
 13.4   Antrag der CDU-Fraktion vom 19.05.22: 

Errichtung von Nistkästen 
WP 20-25 SV 68/020/1 

   
 13.5   Antrag FDP Fraktion vom 01.09.2022: Einrichtung eines 

Energie-Hilfsfonds 
WP 20-25 SV 01/088 

   
 13.6   Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 23.08.2022: Verein-

barung über Entscheidungskompetenz Rat und SSA über 
Sportbetrieb nach Ausgliederung in die SHB 

WP 20-25 SV 01/089 

   
 14   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 15   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   
   

Nicht öffentlicher Teil 

 16   (Fortsetzung) Mitteilungen und Beantwortungen von Anfra-
gen 

 

   
 17   (Fortsetzung) Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   
 18   Jahresmitteilung; Änderung der Erbbaurechte in 2021 WP 20-25 SV 61/065 
   
 19   Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft mbH WP 20-25 SV 20/097 
   
   

 
 
Hilden, den 05.09.2022 
gez. Dr.Claus Pommer 
Vorsitzender 
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2. Berufung Hannah Hammer/ SPD in den Rat der Stadt Hilden 

 
Der mit der Wahl am 13.09.2020 in den Rat gewählte Bewerber der SPD, Herr Christoph Bosbach, 

hat mir als Wahlleiter für die Kommunalwahl in Hilden, gemäß § 38 des Gesetzes über die Kommu-

nalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG), mit Wirkung vom 04.08.2022 wirksam seinen 

Verzicht auf den Sitz im Rat der Stadt Hilden und seinen Ausschüssen zur Niederschrift erklärt. Der 

Verzicht kann nicht widerrufen werden. 
 
Die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied, das während einer Wahlperiode aus dem Rat ausscheidet, 
regelt sich nach § 45 KWahlG und § 69 Kommunalwahlordnung. 
 
Da für ihn und den Wahlbezirk nicht ausdrücklich eine Ersatzperson benannt worden ist, bestimmt sich 
die Nachfolge aus der Reihenfolge der Reserveliste der Partei. 
 
Gleichzeitig bleiben von der Reserveliste diejenigen Bewerber und Bewerberinnen außer Betracht, die 
aus der Partei, für die sie bei der Wahl aufgestellt waren, ausgeschieden oder in der gem. § 38 KWahlG 
vorgeschriebenen Form auf ihre Anwartschaft verzichtet haben, oder gem. § 39 KWahlG die Voraus-
setzungen für die Wählbarkeit nachträglich entfallen sind. 
 
Die Reihenfolge der Reserveliste der SPD sieht als nächste Bewerberin vor: 
 
Frau 
Hannah Hammer 
Schalbruch 161 
40721 Hilden 
Geb. 11.07.1999 
 
Die Annahme-Erklärung liegt vor. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 in Verbindung mit § 39 KWahlG kann jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung dieser 
Feststellung Einspruch gegen die Ersatzberufung einlegen. 
 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter, Am Rathaus 1, 40721 Hilden schriftlich einzulegen  
oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Hilden, den 23.08.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister als Wahlleiter der Stadt Hilden 
 

 
3. Berufung Jörg Brandenburg/ CDU in den Rat der Stadt Hilden 

 
Die mit der Wahl am 13.09.2020 in den Rat gewählte Bewerberin der CDU, Frau Sabine Kittel, hat mir 

als Wahlleiter für die Kommunalwahl in Hilden, entsprechend den Regelungen des § 38 KWahlG, mit 

Wirkung vom 01.09.2022 wirksam ihren Verzicht auf den Sitz im Rat der Stadt zur Niederschrift und 

seinen Ausschüssen erklärt. Der Verzicht kann nicht widerrufen werden. 

 
Die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied, das während einer Wahlperiode aus dem Rat ausscheidet, 
regelt sich nach § 45 KWahlG und § 69 Kommunalwahlordnung. 
 
Da für sie und ihren Wahlbezirk nicht ausdrücklich eine Ersatzperson benannt worden ist, bestimmt 
sich die Nachfolge aus der Reihenfolge der Reserveliste der Partei. 
 
Gleichzeitig bleiben von der Reserveliste diejenigen Bewerber und Bewerberinnen außer Betracht, die 
aus der Partei, für die sie bei der Wahl aufgestellt waren, ausgeschieden oder in der gem. § 38 KWahlG 
vorgeschriebenen Form auf ihre Anwartschaft verzichtet haben, oder gem. § 39 KWahlG die Voraus-
setzungen für die Wählbarkeit nachträglich entfallen sind. 
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Die Reihenfolge der Reserveliste der CDU sieht als nächsten Bewerber vor: 
 

Herrn 

Jörg Brandenburg 

Schalbruch 145  

40721 Hilden 

Geb. am 17.02.1968 
 
Die Annahme-Erklärung liegt vor. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 in Verbindung mit § 39 KWahlG kann jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung dieser 
Feststellung Einspruch gegen die Ersatzberufung einlegen. 
 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter, Am Rathaus 1, 40721 Hilden schriftlich einzulegen  
oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Hilden, den 24.08.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister als Wahlleiter der Stadt Hilden 
 

 
4. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 C (VEP Nr. 24) für einen Bereich zwischen 

Gerresheimer Straße und Heinrich-Lersch-Straße 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 10.08.2022 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 106C für einen Bereich zwischen Gerresheimer Straße und Heinrich-
Lersch-Straße als Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) Nr. 24 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Bauge-
setzbuch) in Verbindung mit § 12 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147), beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Nord westlich der Gerresheimer Straße. Es umfasst die Flur-
stücke 721 und 765 in Flur 10 der Gemarkung Hilden. Die Plangebietsgröße beträgt ca. 0,7 ha.  
Ziel des Bebauungsplanes 106C ist es, im Plangebiet eine aus Reihenhäusern bestehende Wohnbe-
bauung mit einer gemeinsamen Carport-Anlage, einer Erschließungsstraße mit Wendeanlage und ei-
ner Versickerungsfläche zu ermöglichen. Dabei sollen auch Klimaschutz-Aspekte Berücksichtigung 
finden. 
 
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen Kennt-
nis gebracht mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Baugesetzbuch zur Sicherung der künftigen 
Planung die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückgestellt 
werden können.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 15.08.2022 

Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender 
Bekanntmachung wird hiermit 
angeordnet.  
 
Hilden, den 15.08.2022 

Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
          Herrn Christian Manh Nguyen, Mettmanner Str. 32, 40721 Hilden 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß § 7 
UVG vom  

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N.D.-Oe 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E 43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 05.09.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
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6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff  
ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
          Herrn Christian Manh Nguyen, Mettmanner Str. 32, 40721 Hilden 
 
3. Bezeichnung des Dokumentes: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung (Rechtswahrungsanzeige) gemäß § 7 
UVG 
vom  

 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-N.J.-Oe 
 
5. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E 43, 40721 Hilden 
 
Hilden, 05.09.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Nioduschewski 
 
 
 
 

 


